
Anlage  

 
Auszug aus der Stellungnahme vom 26.07.2012 

„Ob auf der Grundlage von anonymisierten Lohnzahlungsbelegen eine Überprüfung des 
Mindestentgeltes erfolgen kann, stelle ich mir sehr schwierig vor, vielleicht sogar unmöglich. Das 
kann nur wirklich geprüft werden am konkreten namentlichen Lohnzahlungsbeleg mit 
stundengenauer Aufschlüsselung. Dann kann mit den Stunden im Objekt verglichen werden und so 
auch festgestellt, ob durch unbezahlte Mehrarbeit das Mindestentgelt unterlaufen wird.“ 

 

Auszug aus dem überarbeiteten Entwurf des Ministeriums für Wirtschaft und 
Europaangelegenheiten vom 26.09.2012 

„Soweit anonymisierte Arbeitsentgeltnachweise als untauglich angesehen wurden, stellt die 
Verordnung nun klar, dass auch pseudonymisierte Nachweise gefordert werden können. Das trägt 
einerseits datenschutzrechtlichen Bedenken Rechnung und ermöglicht andererseits die Zuordnung 
von Nachweisen zu einer Person (ohne deren Identität kenntlich zu machen).“ 

 

Auszug aus dem Fragebogen des Städte- und Gemeindebundes vom 10.02.2014 

 

 

 


